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E. Städteordnung, Wahlen, Steuern und
Gebühren.

I. Städteordimng.

1. Die Grundlage ist die Einwohnergerneimlê jlas » “ rjerv ^ ht be¬
steht in dem Rechte zu w-rhlen " MndEgehörige (alle, welche innerhalb des
jeder selbständige mannhehe Geinemdea g ' des Deutschen  Reiches.
Stadtbezirks einen Wohnsitz haben) welche ? itzf seit 2 Jahren hier wohnt

t SfESÜ Sri « liegt 1- 0. .1H“ » * •
und der Stadtverordnetenversammlung. besteht aus 48 Mitgliedern,

3. Die Stadt v er ordnetenversamm 8 , 1. Januar 1891 ab) nach
die von der gesammten Burgerscha t aut 0 J t ^ Mitglieder.
dem Drei-Klassen System gewählt sind ^ ä”ählt in mehrere Wahl-
Der Magistrat kann eine Suchenden Teil von 16 Stadt¬
bezirke einteilen, deren jedei dann ° ur ® müssen Hausbesitzer sein. Alle
verordneten wählt. Die Ha ' , November jedes zweiten Jahres
2 Jahre scheidet Vs aller Mitglieder aus T™ ^ „ zugleich.  Da 16 aus-

SÄ ÄSS ’Ä Ä “ Ä Ä
i *. ii*» ». *•«—

erhalten haben. , Magistrat.  Dieser
4 . Die Stadtverordnetenversammlung Stellvertretern, 10 Stadt¬

besteht aus dem Bürgermeister, den Beigeer einigen besoldeten Räten. Der
litten (im Ehrenamte) und nach, BedarfFn“ n ufld  besoldeten Räte werden
Oder Bürgermeister, die besoldeten Beig . d h den König ; die
auf 12 Jahre gewählt und bedürfen BeSe3t und bedürfen keiner Be-
unbesoldeten 10 Kate we*d?n ^ f ( oi S tt el und zwar für jedes Magistrats-
S5PC ^ « 5ÄSÄ >Ä.wj!̂ wys «Ä
fIr nvttBürgeräaftundna gch Klassen gewählt sondern von den 48 Stadt-
Jidn ^ Älassenunterschied mit absoluter vor ulid

5. Der Magistrat bereitet dje Beschhisse ^d St dt ^ gtellt  die Be¬führt sie auch aus, er verwaltet alles Eigentum
amten an. öffentlich unter einem k or-

StÄSAr W . 11. » W « *

Ub zTra GM« gkeita etae8 Beschlussesi sind beim
"oV « . 1. . ". r» - "*J

dann von den Stadtverordneten festgestellt.
Das Feldgericht ist unverändert bestehen geblieben.

I7 , 1 Broschüren, Jahresberichte . Verlagswerke u. s. w- d™<Kataloge , Carl Schnegelberger&C.e., Marktstrasse
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II . Wahlen.

1. Reichstagswahl.

' geheimen 6Wahli “ ht rf0lgen  Truhen auf de,, , glichen

zurückaeShTvifn 1' ist j '“der Deutsche , welcher das 25. Lebensjahr
welche a untet vo? Jtig >mg  zum Wählen sind ausgeschlossen : Personen
T' c f l t .] . m,.mdschaft oder  Kuratel stellen ; b) über deren Vermögen

I dei Konkurs eröffnet ist , während der Dauer dieses Verfahrens ; c ) welche eine
t ZdJSftr öffentlichen oder Gemeindemitteln bez’iehen oler hn
letzten dei W ahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben ; d) welche sich nicht

ẑ linng gdeiUsSelbJn ! ^ -t-ttsbürgerltchen Rechte befinden , für die Zeit der Ent¬

min ln  J ed «m Bundesstaat wird auf durchschnittlich ca . 158,000 Seelen der Be¬
völkerung obigT / ^ «ordneter gewählt In einem Bundesstaat , dessen Be-

. ' olkeiung obige Seelenzahl nicht erreicht , wird ein Abgeordneter gewählt
Der Reichstag besteht aus 397 Abgeordneten . Hiervon weiden gewählt:

: Im Königreich : Abgeor
Preussen . . . .
Bayern.
Sachsen .
Württemberg . . . .

Im Grossherzogtum:
Mecklenburg -Strelitz
Oldenburg.
Baden .
Hessen . . .
Mecklenburg -Schwerin .
Sachsen -Weimar .

im Herzogtum:
Braunschweig . 3
Sachsen -Meiningen . 2

h Sachsen -Altenburg . \
Sachsen -Coburg -Gotha . . . . 2

teilt Für i! denCW »n tRe -iCh8 -T^ ahw it t, dftS Reich in 397  Wahlkreise «Inge-
w m J I , Willl !kre l? wlI’d « N Wahlkommissar und für jeden Wahlbezirk

Jede Ortschaft bRdente HSt ^ «Hv «rtreter von der zuständigen Behörde ernannt.
einzelne bewohnte rII 61' g «men Wahlbezirk für sich ; doch können
inzelne bewohnte Besitzungen und kleine , sowie solche Ortschaften , in welchen

Personen , welche zur Bildung des Wahlvorstandes geeignet , sich nicht in ge
Ä mnsse 0VrOtscl‘dH ’ 1 benacbbarten  Ortschaftei , in einen Wahlbezh -k
CnTahO da f t 6" t 6̂i U«h ,m  mehrere Wahlbezirke geteilt werden,
ähhmg enthalten ^ Seelen nach der letzten all g«meinen Volks-

P “ St f dt W ‘«sbaderi gehört zum 2. Nass . Reichstagswahlkreis , zu welchem

ÄTnd tieSef ^ hör tW E]tVille ’

dnete
236

48
23
17

1
3

14
9
6
3

Abgeordnete
mi Herzogtum:

Anhalt.
im Fürstentum:

Schwarzburg -Sondershausen
Schwarzburg -Rudolstadt .
Waldeck.
Reuss ä. L.
Reuss j . L.
Schaumburg -Lippe . . .
Lippe.

in der Freien - u Hansestadt:
Lübeck.
Bremen.
Hamburg.

im Reichsland:
Elsass -Lothringen . . .

I
1
11
1
1

1
1
3

15

mithinin ^ ^ I ^ Stiminen j ° rität V°” ab Seeebenen  gültigen Stimmen , beträgt

76
Adressbücher in' “£■a.u*l,ändisch «r Städte(zirka 160 gäntl's) liegen

zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.



15 222
10 421
8 922
7 089

274
598
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Von den gültigen Stimmen hat erhalten
Buchhalter Gustav Lehmann (Mannheim)
Kommerzienrat Eduard Bartling
Rentner Albert Sturm . ■
Generalmajor v. K1 ö de n .
Generalleutnant Klingender

Dt STJ
Wahlkreise abgegebenen Stimmen veiei g > e;ne engere  Wahl
L t 28 undS dges Wahlreglement , vom 28• Gustavg Lehma « .
zwischen Kommerzienrat Ed . Haiti in  g
stattzufinden . , i>112 War Folgendes:

Das Resultat der Stichwahl am 20. Januar l .' i - w
Von den 50 449 Wahlberechtigten wurden abgegebe . 42 400

gültige Stimmen • • ■ : ' ' .
Von den gültigen Stimmen hat erhalten . . . . . 23951

a . Kommerzienrat Ed. Bartling  18 449
b . Buchhalter Gust . Lehmann . —zusammen J

■ „ .Wnanl Bartling  mit Stimmenmehrheit I
Hiernach,ist Geli .Kommerzie - Wahlkreis des Regierungsbezirks

zum Reichstagsabgeordneten tur den u.
Wiesbaden gewählt worden.

Die Abgeordneten zum
bezirken, die Wahlmänner v . ( ; ^age lang öftenthch auszulegen um
Urwählerliste ist von dem Magistrat diei J g ö dritte Abteilung wählt
dies in ortsüblicher Weise bekannt 250  g ^ lon ist ein Wahlmann
zuerst , die erste zuletzt . Au j . Masszabe der von ihnen zu zahlenden
zu wählen . Die Urwähler werden nach Massgabe « jede derselben ein
direkten Steuern in 3 Abtedun Iteuerbeträge aller Urwähler des UrwahlbezirksDritteil der Gesammtsumme der Steuerbeitrag Dreiklassenwahl-
fkllt Diese Wahlen alsdann die Wahl des für
System. Die Urwähler wählen die Wahlmanner , ^ stimmberechtigt ist
den Bezirk zu wählenden Abgeor v Lebensjahr vollendet , und nicht den
jeder selbständige Preusse , “ echtskräftigen richterlichen Erkennt-
Besitz der bürgerlichen Rechte g se chs Monaten seinen Wohn-
nisses verloren hat , m der Gemeinde wo er s Mitteln Armennnte -
sitz oder Aufenthalt hat , ^kernernichtansou ^ ^ ^ die 30  Jahre alt
Stützung erhält . Als Ab8«°^ nete smd nur ^ ^ ad tkreis Wiesbaden und
und 3 Jahre preussische Staatsangehörige des Regierungsbezirks Wiesbaden
der Untertaunuskreis bilden den 9- ^ Idezirk ae * S fend  Neuwahl tur
und haben einen Abgeordneten ^ ^ hlm . Kommerzienrat Ed . Bartlmg
das Abgeordnetenhaus statt , m welcher
zum Abgeordneten gewählt wurde

3. Stadtverordneten wähl.

Auszug aus dem Gesetz vom 30. Juni 1.»*«».

§ 1. ln den Gemeinden , in welchen die ^ "̂ ^ Ih^ dR̂ ter Steuer»

Ä ’undTar ' in derart , darauf jede Abteilung ein Dntteil dersumme der Steuerbeträge aller \ \ ähler fallt.

_ , , „für  den Geschäftsbedarf liefern zuDrucksachen Carl Schnegelberger&Cie., Mar ktsh
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Füi jede nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Person ist an Stelle
d,eser Steuer em Betrag von drei Mark zum Ansatz zu bringen.

• ri  * tene” 1> die fil̂ Grundbesitz oder Gewerbebetrieb in einer anderen Ge¬
meinde entrichtet werden , sowie Steuern für die im Umherziehen betriebenen
Gewerbe sind bei Bildung der Abteilungen nicht anzurechnen

Wo direkte Steuern nicht erhoben werden , tritt arf deren Stelle die vom
Staate veranlagte Grund -, Gebäude - und Gewerbesteuer.

„ V^ rl, :r rt  * icl' ^ folge dessen die auf die erste und zweite Abteilung
entfallende Gesamtsteuersumme , so findet die Bildung dieser Abteilungen in
dei Art statt , dass von der verbleibenden Summe auf die erste und zweite Ab¬teilung je die Hälfte entfällt . e an

§ 2 In denjenigen Gemeinden , die nach der jedesmaligen letzten Volks¬
bildung mehr als 10000 Einwohner zählen, wird die nach § 1 erfolgte Dritteln »-i „ i . ‘'■»uicii, iiu int*iiHcn5? x erfüllte 1 Jnifohiiio'

tlerart verändert , dass jeder Wähler , dessen Steuerbetrug den Durchschnitt derauf den einzelnen Wähler trottenden Stenerhet,. mtt  - Üerauf den einzelnen Wähler treffenden Steuerbeträg (7 Übersteigt' ' stets ' der zweiten
Odero“ Abte.llun£ zugewiesen wird. Im übrigen wählen Personen, welcheci, , . 9, o' "uiiu,  im uuugeu warnen 1 ersonen welohp

. ü,n  Staate zu einer Steuer nicht veranlagt sind, stets in der dritten Abteilung.
a TTZ ”5 ™ obiffsm Gesetz bestimmt n. A. folgendes:

fl j Für die Bildung der Wählerabteilungen kommen insbesondere
Än - alle 10 W PhT hJ“ ^ trHC,\t : 1 Z " lliicllst «ne Zusammen-
tn ässVr Hl ’ere  rfn' n "o d d6r VOn ihnen ™ entrichtenden,
der Hülm , anrechnungsfähigen Steuern und zwar in der Reihenfolge* * *■ * ' * ■>- ■* » tOMtN S,°..L

Nicht aufzunehmen in diese Zusammenstellung sind in den Stadt-
d Landgememnden der Provinz Hessen-Nassau die wählt«und njanugemeinnden der Provinz Hessen-Nassau die wahlberechtigten

juristischen Personen etc. einschliesslich des Fiskus . S
Alsdann ist die Gesamtsumme der in die Zusammenstellung auf-

genommenen Steuer betrüge zu ermitteln und durch di-ei zu teile,?
S,nn ne - tigten . ' veW « das erste Drittel der Gesamtsteuer-
summe aufbrmgen , gehören zur ersten , die Wahlberechtigten welche
zur drit £ , W-t aut ”r " ’ --ur zweiten, die übrigen Wahlberechtigten. dritten \\ ahlerabteilung . Zur ersten bezw. zur zweiten Wähler
abtedung gehört auch derjenige , dessen Steuerbetrag mir teilweise in
das erste bezw. zweite Drittel der Gesamtsteuersumme entfällt Wird
bei der Bildung der ersten Wählerabteilmig hierdurch das erste Drittel
der Gesamtsteuersumme überschritten , so wird bei der Bildung der
Sei " nmr ‘ Wah »er “bf derjenige Teil der Ge' amt-steuei summe zugrunde gelegt , welcher nicht von den in der ersten
Wahltel Eat WeCl!t lgte r a“fgebr4 cht wird’ ' lass dieWahlberechtigten , welche die erste Hälfte dieses Restes der Gesamt-srssrxaSÄ? "ni  *

Unter mehreren Wahlberechtigten mit gleichen Steuerbeträgen ent-
climden über d,e eventuelle Frage , wer von ihnen einer höhefen und

"ei einer unteren Abteilung zuzuweisen ist, die in den Gomeinde-
verfassungsgesetzen bezeichneten Momente.
zu eine,1 ‘'T Yorstel,e, " lp'1 Wahlberechtigte , welche vom Staate
ri ? . "T (Einkommen-, Ergänzungssteuer, Grund-, Gebäude- und
SnS so" ^ voran agt sind, in die erste oder zweite Abteilung
» gt, SO findet ihre Rückversetzung in die dritte Abteilung und
eme anderweite Abgrenzung der ersten und zweiten Abteilung? ,lach
Massgahe des letzten Absatzes in 8 1 des Gesetzes statt

2 - Die Bestimmung des § 50 Abs . 4 der Landgemeindeordnun - für
die .Rheniprovniz vom 23. 7. 1845 ist als aufgehoben zu erachten

, Nach solchergestalt erfolgter Bildung der Wählerabteilungen
dieWeiher , hfw ' " " Landgemeinden der Provinz Hessen-Nassau4Ie. ahlberechtigten juristischen Personen etc. einschliesslich des Fiskus
derjenigen Wählerabteilung zuzuteilen, welcher sie nach der Höhe der
ihnen anzurechnenden Steuerbeträge angehören.

76
4 cFamilien-f“rt“* ks(?ch.ê CJferlobungsbriefe, Hochzeitseinladungen usw.)

fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26 .
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— ■“ " , . • j \Valilpv welcher mit einem höheren Steuei-

^ =nr ^ ^ Bss£ŝ sssf
I' 11 ^

3. Dass  eine höhere Abteilung niemals mehr Wählei /Ahlen dai , j
als eine niedere . vorerwähnten Modifikationen nur dann

Hieraus folgt zunächst , dass nie , , Drittelung Wähler , aut
Pte g» u « . »™ bei a. r . »M , -SSTfc « .»
welche mehr al» der Dur ^ verbleibt es auch m den liier
Abteilung gelangen wurden . Ist das nicht f » „ emäss § I des Gesetzes.

'>»,s .ää3 . — .
entrichten , sowie die steuerfreien ^ ^ itefhtigten . welche mehr

W Sa ^ « Mk.  W»’,SfÄ S,n direkt « . SM » KM — *
Steuern jährlich entrichten und «rechtigten welche mehr alsrsÄÄÄsKaii “ — :

Die Wahlen erfolgen mündlich nach dem Dreik ^ alt und
berechtigt und wahlfähig sind nur solche Peisonen,
mindestens 2 Jahre in Wi^ O^ anSkeH ist nicht in allen Städten diei \nmerlmng : Die Dauer dei uitsansassigKeu , .

gleiche ; für Wiesbaden sind 2 Jahre vorgeschneben.

1.

III . Stenern und Gebühren.
Einkommen-Steuertabelle.

Stufe Ein¬
kommen

Eink.-
Steuer Stute

Ein¬
kommen

Eink-
Steuer

1 900-1050 6 11 3300 | GO
2 1200 9 12 3600 ; 70
3 1350 12 13 3900 80
4 1500 16 14 4200 | 92
5 1650 21 15 4500 104
6 1800 26 16 5000 | 118
7 2100 31 17 5500 | 132
8 2400 36 18 6000 14b
9 2700l 44 19 6500 1 160

10 3000 52 20 7000 1 176

Stufe Ein¬
kommen

Elnk.-
Steuer qtnffl Kin‘bLIlie kommen

Eink.-
Stener

7500 192 24 9000 252
8000 212 25 9500 276
8500 232 26 10500 300

Die Steuer steigt bei
von

mehr als
10500
30500
32000
78000

bis
30500
32000
78000

100000

in Stufen
von M.

1000
1500
2000
2000

um je
M.
30
60
80

100

1 a i s inonnn Mk bis inkl . 105000 Mk oeträgt Uie
Bei Einkommen von mehr aU ^l(0001 \ *t ufen  von 5000 Mk . um je 200 Mk.

4000 Mk. und steigt hei höherem Einkommen in »rn

Staatssteuer -Zuschläge.
I. Einkommensteuer.

Es werden erhoben:
al in den Einkommensteuerstufen von mehr als gOO^ JOOO Mk.

» » " ” " 10500—20500 Mk.
» » " " ” . 20500—30500 Mk.
- " " " ” ” 30500 Mk.

10 ° /J
5°/J

15«/« ;
20 «/« ;
25»/«

r » , i Broschüren”, Jahresberichte, Verlagswerke u. s . 1Kataloge , B Carl Schnegelberger« Cie., Marktstrasse2



b ) fü
in

r Gesellschaften in. b . H.
ilen Einkominensteuerstufen von mein als

c ) fü
a u

1200— 3000 Mk.
" " » - 3000—10500 Lik
" -- - 10500—20500 Lik
” " " .. 20504—30500 Lik.
” . . . " " i v 30500 Mk.

1 , }} e11S e s©11s c h a f t e n und K o in m n n d i t g e s e 11s
t Aktien und Berggewerkschaften.
den Einkommensteuerstufen von mehr als 1200— 3000 Mk

" 3000—10500 Mk'
» , „ 10500—20500 Mk.

” " » .. 20500 30?00 Mk.
.. 30500 Mk

- 7,5"/,
= 15%
= 22,5%
= . 30%
= 40°/„
«haften

= 10%
= 20%
= 30%

4*J°/o
50%

II. Ergänzungssteuer.
25% der zu entrichtenden Steuer.

2. Die Steuerverhältnisse der Stadt Wiesbaden.
, , Uu Dk% Steuer ordnung , betreffend die Gemeinde-Einkommensteuer
zu Wiesbaden , vom 25. Februar 1895, bestimmt hauptsächlich folgendes:

Emkommensteuerpflichtig sind 1) die zu Wiesbaden ständig Wohnenden
-) die langer als drei Monate daselbst Anwesenden , 3) diejenigen ^welche nicht
undTlwerbl ’ hT Grundvermögen oder gewerbliche Anlagen haben Handel
cc d i? T rfb betreiben , oder an einer Unternehmung beteiligt sind 4) Aktien
iie ^Angehörigen 'Tn̂ ere8°d ^ *6̂ et? 'bt5) der «taatsfiskus . - Die Ausländer undanderer das ist mchtpreussischer , Bundesstaaten bleiben falls
Ledergelassen ">7a^ "f^ L " ^ te Är °Le f " '" ^ rbes wegen hier
Gemeinde-Einkommensteuer befreit ^ Aufenthalf * von der

nächste? .1'Mô ^ SlmrsirhTnlhJ ^ " 11* des
hier aufgehalten haben ’ a° ch T  Unterbrechungen,

, d,le  Einkommensteuer wird in Form von gleichmässigen Zuschlägen zur
Staatssteuer nach deren Veranlagung erhoben ; die Höhe des Zuschlags bestimmt
alljahihch die Gemeindevertretung (für 1913 waren es 100  Prozent ) Die
■teueipflmht beginnt mit einem Einkommen von mehr als 900 Mark — Die
da hewii - m drei™onathch<“n Raten statt ; die Hebungstage werden durch
trautahlun ^ef d̂ s « ‘üi d'"'°b den ^ ^erzetLl bekannt gegebenorauszatilungen des ganzen Jahresbetrags und einzelner Raten stehen frei -
Ein pruch gegen die Veranlagung ist binnen vier Wochen nach Empfang der

eiaulagungsbenachrichtjgung beim Magistrat schriftlich anzubringen — Steuer-
ffinterzfehung deTsw “ Stf Wf ei  f blieben sind, ohne dass eine strafbarestattgefunden hat , sind zur Entrichtung des Betrags
erpfiichtet . diese 1 erpflichtung erstreckt sich auf die drei Rechnungsjahre zurück

welche dem Rechnungsjahre , in welchem die Verkürzung festge! ät wöiMenvorausgegangen sind . ® &11  woiaen,
v,„. nDle Grundsteuer  wird in ihrem Satze alle 3 Jahre von der Gemeinde-
stüeäT' g fP g68etzt (bish"r - von 1000  Mk. des gemeinen Wertes des Grund-
Von e„Dlfr (t rUn̂ tf eryeranla gung 1909 "ins eine Gebäudezahl von 9294 auf
il " f "[‘i “' |Pn Gebäuden waren steuerfrei 055, darunter solche des KöniglIr ",ldif ,*1rr aGä,iSrirf?. ,r~««r ? Srt
Scheunen, Ställe etc. 409 U ’ A,men ' und  Gefängnishäuser 60.

Veranlagten‘steuer ' ^ ^ ssteuer  beträgt 150% der staatlich

erworbe? .mSRechtts.CUer '" ** * 1V/ * V°in Wprte des  Grundstücks oder

Adressbücher in’Urda-USJ.ändi?ch«rStädte(**«*■160 Bände) liegen
zur Einsicht auf IVIarktstrasse 26 , Hof links.
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- . Ausserdem wird eine K . nalbenut . MgBgebJJr ^ jtaben ^^ ^ ^ l

- " Äm 'e'Ä ft » wirf“ “ 'e S » ,rt . ~ >°° * »

-^ fr ^ SÄKÄ
S “ — : iä = “ : ä
des Ml y" ei’’t̂ e Für  jeden über 3 Monate alten Hund , der langer als
3 Wochen gehalten wird , sind pro -Iah,' M. ^" ^ ^ ^ " '^ /llnwh - die in Klare »-
Schulterhöhe hat . M. 40.- zur Stadt,asse ^ *̂ w " ind M 5 - bezw . M. 10.-

"iÄSrKd ist die Eingangs angegebene volle Steuer

ZÜ 6nt  Steuerfrei sind nur diejenigen Hunde, welche - Buchung
Gewerbe unentbehrlich sind, sowie junge Hunde bis zum Alte,
3 Ergebnisse der Einkommen - und Ergänzungssteuer -Veranlagungn pro 1913. _ _

Veranlagt mit
mehr als

Zahl d.
Steuer
zahler

a.Einkom-
mens teuer

Mk.

900 u . weniger
900— 3000

3000— 6500
6500— 9500
9500— 30500

30500—100000
100000

Zuschläge.
Mk. 900 3000

über 3000
Insgesamt veranlagt

24172
4326
1118
1571

413
79

31679

Summe der
b.Ergänz-

ungs-

404363,-
409253,
241940,-
749644,
708400, -
787200.

= 2 Steuer
Mk.

Durchschnittlich
pro Steuerzahler
c u 1 Frgünz-
c i ®

*  S g ungs-
•3 £ % I Steuer

3300800.

747
3680
2779

980
1476
383
64

10109

15714,20
539633,20

3856144,40

3604.60
65443.60

101074.-
69036.40

243736.80
214947
179534.20
877376.60

16109,-
202567,—

1096052,60

16.74
94.83

216.40
477.87

1715.25
9964.55

48.20
19.41
36.01
70.44

165.13
561.21

2805.22

, , t a: fi Erhebung von Lustbarkeitssteuern im
4. Steuerordnuug ^ r SLid ^ Wiesbaden.

§ 1 An Abgaben für die Abhaltung von öffentlichen Lustbarkeiten
sind an die hiesige Akzisekasse zu entrichten:

1. Für die Veranstaltung einer Tanzbelustigung:
a) bei einer Dauer bis 12 IJhr Abends 10 - ai  •

c) bei Veranstaltung " eines” Masken- oder kostümballe » 30• MhA
2. Für die Veranstaltung von Singspielen ; -Sen Vorträge»

musikalischen Unterhaltungen , resangs aiaSu 7llTlirenu s w ) Schau*
(z. B. sogenannte Tingel -Tangel , karnevalssitzungen u. s. w.J,

, , für Hon Gesrhäftsbedarf liefern zu massigen Preis®''Drucksachen Carl Schnegelberger&Cie., Marktslrasse
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Stellungen von I ersonen ,und Gegenständen in Wirtschaftsräumlichkeiten,
oder öffentlichen Lokalen (Gärten , Konzertsälen , Buden, Zelten u. s. w.).
sowie in» Kasino, Klub oder Vereinslokal und zwar abgesehen davon,
ob Eintrittsgeld erhoben wird oder nicht , für den Tag:

a) bis 11 Uhr abends 8 Mark
b) bis nach 11 Uhr abends 15 v

° bür hausiermässig betriebene Musikaufführungen (Drehorgeln u. s. w.)
Schaustellungen , theatralische Vorstellungen oder ähnliche Lustbarkeiten
in Wirtschaftsräuinlichkeiten oder geschlossenen Räumen, und zwar nach
der Zahl der mitwirkenden Personen , auf den Tag:

a) für eine Person 2 Mark.
b) für jede weitere Person 1

Für Vorträge auf einem Klavier , einem mechanischen oder anderen
Musikinstrument (Orchestrion , Orgel, Harmonika u. s. w.) in Schank - und
öffentlichen Vergnügungslokalen (Buden, Zelten ), für denTag:

a) bei einer Dauer bis 10 Uhr abends 2 Mark,
b) bei einer Dauer über 10 Uhr abends 8 „

Es macht hierbei keinen Unterschied , ob die Vorträge von dem Inhaber
der Raume oder dessen Familienangehörigen und Bediensteten oder von Gästenveranstaltet verden.

5. Für die Veranstaltung einer Kunstreiter -Vorstellung (Zirkus ), Theater¬
vorstellung (Hänneschen - oder Kasperl-Theater ) , für Vorstellungen von
Gymnastikern , Equilibristen , Seiltänzern , Taschenspielern , Zauber¬
kunstlern , Bauchrednern u. s. w., für das Halten von Menagerien,
Schaubuden (Wachsfigurenkabinett Panorama , Museum, für das Halten
von Karoussels , Schiess- und Spielbuden und ähnlichen Belustigungen , je
nach dem zu erwartenden Gewinne des Veranstalters , eine Abgabe Bil¬den Tag von 2 bis 50 Mark. 8
Die innerhalb dieser Grenze im Einzelfall zu entrichtende Abgabe wird
tur die kleineren Unternehmungen von dem städtischen Akzise-Direktor
tur die grosseren von der Akzise-Deputation , vorbehaltlich der etwa an-
zurutenden Bestätigung durch den Magistrat , festgesetzt . Mit derselben
. lassgabe erfolgt die Festsetzung der Abgabe für mehrere der unter No.
■o r'°rHte,hend  gleichzeitig veranstalteten Lustbarkeiten.

. , . » ->t ur die Zahlung der Abgaben haften die Veranstalter der Lust-
barkoit und diejenigen Personen oder Gesellschaften , welche ihre Räume zur
Abhaltung der Lustbarkeit , insbesondere auch im Fall des gl No. 3 hergeben,letztere solidarisch mit den Veranstaltern.
. , Abgaben sind vor Beginn der Lustbarkeiten zu zahlen , und

*md doshalb dm J S 2 abgabepflichtigen Personen gehalten , rechtzeitig vor
l Veranstaltung dem Akzise -Direktor Anzeige zu machen, welcher die zu

entrichtende Abgabe festsetzt und zur Zahlung überweist.
P? 1̂ öffentlicher. Lustbarkeiten im Sinne dieser Ordnung werden

lejemgen gleichgestellt , welche von geschlossenen Vereinen (Gesellschaften)
oder von solchen Vereinen (Gesellschaften ) veranstaltet werden , die zu diesem
Behüte gebildet sind.

, . Drogen werden als solche Lustbarkeiten nicht betrachtet , bei welchen
em höheres wissenschaftliches oder Kunstinteresse obwaltet oder welche er¬ziehlichen Zwecken dienen.

Bei Lustbarkeiten , deren Reinertrag im Voraus zu einem wohltätigen-
der gemeinnützigen Zweck bestimmt ist , oder die zur Feier patriotischer Feste

tlmPvr w,erd?n' kann die Zahlung der Abgabe ganz oder teilweise durchaen Magistrat erlassen werden.
I , . u 8i5'-. FüJ P e"jenigen , welcher eine im § 1 unter No. 2, 4 u. 5 aufgeführt

ustbarkeff auf längere Zeit , mindestens aber auf ein halbes Jahr , veranstalten
Ul. kann die Abgabe durch den Magistrat in einer Gesamtsumme festgesetzt

y l 0n’ , uncJ 'v;nd ln  solchen Fällen die Abgabe in monatlichen Raten im
Voiaus durch die Akzisekasse erhoben . Die Abgabe wird fällig , sobald inner
halb eines Monats eine Vorstellung stattgefunden bat.

Familien Drucksachen (Verlobungsbriefe. Hochzeitseinladungenusw )
fertigen Carl Schnegelberger L Cie . , MaVktstrasse 26.
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Akzisekasse auf die angegebene Dauer oder die bezeichneten age u

f“ ' - wSÄÄS ' Ä ninb, . .- . .gefunden „au

'•.rsrarÄÄSÄ
i,' ' s 1R Nr S 5 der Steuerordnnng festgesetzten Abgabe ^ F ^ Iwn. venn es
Halten von Karrussels , Schiessbuden und dergl . mehr, auf stadt . fnund und
Boden erfolgt und deshalb schon ein Standgeld zur Akzisekasse ez. .

Stadt oder

die Veranstaltung von nicht berührt.
ESSliiÄÄSdie Inhaber von Räumeni (§ Vgg * *
neben der in 8 3 angeordneten Anzeige auch eine solche in den zntrenenaen
Fällen bei der Königlichen Polizei-Behörde zu erstatten und ^wu ^ P
«L NKLKLNSAA äÄSUS ÄS»,««*»• R“
Zahlungen finden nur statt , wenn duwh eine Hizeüich ^ Bescheinigung nach¬
gewiesen wird , dass die betreffende Lustbarkeit überhaupt nicht stattgetunüen tut.

« q 7mvideihandlungen eeeen die Bestimmungen dieser Ordnung , ms-
b^ nÜÄÄÄ Anzeige (§ 8), die VeberschreRung; der ^
gesetzten Zeit (§ 1 Nr. 1. 2 und 4), werden, soweit nicht em
verwirkt ist 79 des Kommunalabgabengesetzes ) mit einer vom Magisti .it testveiwiini ist, js u” o vf„ rt V,«gt-ruft ausserdem ist im fallezusetzenden Ordnungsstrafe bis zu 30 Mark bestiatt aussei
der Hinterziehung die hinterzogene Abgabe nachzuzahlen.

Die Ordnungsstrafe ist nach eingetretener Rechtskraft (§ 4o9 der Keichs-
strafprozessordnung ) im Verwaltungszwangsverfahren beizutreiben.

§ 10. Diese Steuerordnung tritt , nachdem sie von den zuständigen Be¬
hörden genehmigt und vorschriftsmässig verkündet Jvorden ist .n Kiat nd
verlieren alsdann die früheren für den Gemeindebezirk Wiesbaden eingebauten
Regulative ihre Giltigkeit.

Wiesbaden,  den 11. Februar 1895 Der Magistrat.

IV. stempelgebühren.
1 . Wechselstempel -Tarif.

Zu stempeln sind : Wechsel bis 200 Mk. 10 Pfg., über 200 bis 400 Mk.
20 Pfg 400- 100 Mk. 30 Pfg ., 600- 800 Mk. 40 Pfg., 800- 1000 Mk. 50 I fg.,
1000- 9000 Mk 1.- Mk., 2000- 3000 Mk. 1.50 Mk. usw ., für jedes fernere
1000 Mk oder angefangene 1000 Mk. 50 Pfg . mehr. - Wechselstempelmaiken
werden durch die Post verkauft . Anweisungen und Accreditive ^ d dmnselhen
Stempel unterworfen . - Befreit von der Ötempelabgabe sind . 1 om Auslande
auf das Ausland gezogene, nur ,m Ausland zaWUre Wec^ l , vom Inknd
auf das Ausland gezogene, nur i.n Aus and bei Sicht odei WVagenach  lato
zahlbare Wechsel , die vom Aussteller direkt ins Ausland gehen diejenige AuS^
fertigung eines in mehr als einem Exemplar ausgestellten Wechsels , welche nicht
zum Umlauf sondern ausschliesslich zur Akzepteinholung bestimmt ist . und
deren Rückseite vor der Rückgabe dergestallt durchkreuzt wird , dass eine weitere
Benutzung zum Indossieren ausgeschlossen wird.

Broschüren, Jahresberichte . Verlagswerkei u. s. > . drucken
Ivat3 .l3 .g6 , Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse26
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o - , . Vw-fallzeit eines auf einen bestimmten Zahlungstag oder auf
Sieht gestellte ». VVechsels später als 3 Monate „ ach dem Ausstellungstag ei
so .st auf die Zeit bm zun , Verfalltage für die nächsten 9 Monate und weiter-
' r 6 Mona *e oder den  angefangenen Teil dieses Zeitraums eine

" eitere Abgabe m vorstehend bezeichneter Höhe zu entrichten.
1 Imhe Es  7 USST sonacl ' Wechsel , welche eine längere Laufzeit als 3 Monate

/wil/ ' h -b" ! « u SeSftem i|,e -t werden und zwar bis zu 12 Monaten Laufzeit
zweimal , bis 18 Monate dreimal , bis zu 24 Monate viermal.

2. Scheckstempel.
Inl . , Im  Inlande ausgestellte Schecks und Schecks , welche im Ausland auf das
iiland ausgestellt sind , müssen mit der 10 Pfg . betragenden Scheckstempelmarke

die V ' T e'fi |D <?n ,Sche .cks stehen  S lelcl1  die Quittungen über Geldsummen
t, *™ Bankguthaben des Ausstellers gezahlt werden , sofern die Quittung i„ i
Inland ausgestellt oder ausgehändigt wird . V

3. M i e t s t e m p e 1.
Vermlra ÜI* «̂ riftliche " der mündliche Verträge über die Verpachtung oder
Jea ^ f t gR inv,f Inl - wde - ge teg6ner " "beweglicher Sachen oder ihnen gleich¬
geachteter Rechte sind , insofern nicht die Vorschrift über die Verpachtung un-
Seitef Ah01' Sache " z" r la ? d- und forstwirtschaftlichen Nutzung (siehe nächste
Seite ) Anwendung findet , ist Stempel zu entrichten . Dem verabredeten nach

‘ Dr ; “ v S J *hres zu  berechnenden Pacht - oder Mietzins sind die in ' Geld
einbarten Vergütungen des Pächters oder Mieters für besondere Leistungen

* Verpachters oder Vermieters z . B. für Reinigung der Schornsteine , die Müll
ahtuhr , die Beleuchtung der Treppen und Flure , die Hausreinigung , die Warm¬wasserversorgung usw . hinzuzurechnen.

Der Stempel beträgt von einem Miet - oder Pachtzins von mehr als 360 Mk . :
bis 400 Mk.

„ 500
„ 1000
„ 2000
* 3000
* 4000
„ 5000

2 .<> %
3/loo/o
4 / " '0/
5/‘“0// 10 /o
7,0%

8/ 0//10 10
9 / 0//1 o Io

1 °L  I
l ' / .oO/o
12/ 0/ i
1 'io Io I

l :,/loa/(>
16 / Io Io
17/.„7„
l »/„

his 13000 Mk.
„ 14000 „
„ 16000 jf
„ 18000 ,

_ „ 20000  „
l 3/io°/o über 20000 v - u
14 /io °/o|

die für gewerbliche oder berufliche

>7n.7o

bis 6000 Mk
7000
8000
9000

10000
11000

.HW 12000 „

7we , B?tri 5 t df .^ Verhältnis Räume . . Ul gewernncne euer oeruf liehe
hemcü 6 bT «r Ed , so bleiben 50 '%  der „ ach den vorstehenden Sätzen zuberechnenden Stempelabgabe unerhoben
Vpr • Stempelpflichtig sind auch schriftliche oder mündliche Verträge über die

^ rimetung möblierter  Zimmer ; steuerfrei sind dagegen Mietverträge , durch
'he Gastwirte oder Zimmervermieter Fremde  zur Beherbergung aufnehmen

Fu .r schriftliche oder mündliche Verträge über die Verpachtung in,
Nutzn/T £ f ’ T WegllrC!leu Sache " zur  lmid - und forstwirtschaftlichen
Jahrfi g ’ K Stem Pel zu  entrichten , dem verabredeten , nach der Dauer eines
Jahres zu berechnenden Pachtzins sind der Wert in Geld vereinbarter Neben-leistungen hinzuzurechnen.

Der Stempel beträgt bei einem Pachtzins von
mehr als 300 Mk. aber nicht über 3000 Mk */ "/

" " 3000 » - " ■■ 30000 » ' */ ” •/“
über 30000 s/ »/

Wenn Pacht - oder Mietverträge vor Ablauf der
gesetzten Zeit ihr Ende erreichen , ist der Stempel mir für
endigung der Verträge zn entrichten.

vertragsmässig
die Zeit his zur Pu -

V. Akzise.
Auszug aus der Akziseordnung.

Stadtgebiete mit Einschluss der Landhäuser , der in der Ge-
»u . kung Wiesbaden befindlichen Höfe , Mühlen und bewohnten Anlagen , sind

■m ^em Tarife bezeichneten Gegenstände akzisepflichtig.

Adressbücher in' U,id»"s'ändischer Städte(Zirka 160 Bände) liegen
zur  Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links
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Alle vowufthwn (to G^g«^ ^ h « ^ bMd^er onZû d^ tt AJMWi
ab 'ertigungsstelle nnter l orlag Exemplar auf dem Bureau angeschlagen
nach Anleitung des von te - n E^ Xation ist  der Transportant

St “ lenUmstünden verantwortiich ; « » « ton ^ ^ srn̂ Ue am
AÄ ^ Äattgehahte Entrichtung der

^NaSS die Deklaration ^ ^ 1̂ L ÄÄ

zur Durchfuhr deklarierten ® e.f nf ä“e7ah lten Gefälle dienen zur Legitimation
Die Quittungen über die ■eingebauteii ueia «> «mnesstelle bis zum

des Transportanten auf dem AN ege vr p all  einer Nachfrage noch
Hause des Empfängers und “ “^ “ „ Die zur Durchfuhr angemeldeten Gegen¬
drei Monate lang aufbewahrt werden . Transitschein , worin der ent¬
stände erhalten vom Akziseamt kostentrei einen mieden sind.

“ “ ' 'St ' Zt fe “ itger  f “ s » dtb . rmg « ptmim.  W - f»

richtet oder kreditiert ist , um >' v müssen sitf dem Akziseamt zur Revision
EÄÄ J» K

S&TÄ r ^ ::::A\rÄ ■£ •*-** . -
geschrieben sind. ^ ^ ausiän discheii Weinen. Obstweineft , Essig , muss derBei Anmeldung von « UM « ^ ^ StSTS ^ b^ ht,
Ursprung der oder einer zollamtlichen Bescheinigung un-
durch Vorlage der Zollquittung i , i( ,pt geschehen , so müssen
zweifelhaft nachgewiesen werden Kann ŝ Fabrikat  angesehen
dergleichen Gegenstände als Akziseabgabe unterworfen,
werden und sind der im raute & joos kann von Bier und Bräunt-

Nach § 1 des Iteichsgeset ^ s vom 27. Mm 1885 kann ^vo ^ ^wein aller Art eine Befreiung von dei AKziseaogau

dischct̂ IJrsprungs ^nicht ĥeaiMpruc ^ w.' -r ;ehr ' gebülirende  Akziseabgabe zu ent¬
ziehen, begeht eine Defraudation.

1)efraudatloneii durch «« JÄriÄ ' S LAkziseabgaben mit der Strafe ües su

sonstige ' ^ ^ "^ ionen Äark ' Äh wekhe Stfafe,
wenn^ der ' ahzisepfhehtige Gegenstand nicht rnehr vmhanden ^ ist, mn mm
Betrag des Wertes desselben unter Ansetzung
erhöht wird ; kziseordnünc mit Ordnungsstrafe von einer,
andere Nichtbeachtungen der Akziseoranung
bis dreissig Mark belegt . d tun gut , sich wegen der Akzise-Ab-An merkung:  Neu Ia * . , \ i/7i «paint eincrehend infor*

gaben für evtl . Warenbezüge von auswärts heim Akziseamt ein gehen
mieron zu lassen . . . zu Wiesbaden,

o Tarif der städtischen Akzis

1.

3.

-AlA
Getränke und Flüssigkeiten.

j Weine in Fässern von aussen eingeführt oder aus Weinbergen der
Stadtgemarkung erzeugt zum gewerbsmässigen
Liter (wörtlich siebzehn Pfennig ) - -

2 w ein in Fässern zum Privatgebrauche pe
Pfennig ! . '

, , für  den Geschäftsbedarf liefern zu massigen PreisenDrUCkSB-Chen Carl Schnegelberger&Cie., Marktsti asse

äUS t Tüinuoi ^ ou
Einzelverkauf per 2

2 Liter (wörtlich acht
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' Wera “ dev  Stadt kO* ein| ®.hend  oder aus konzessionierten

BÄ Pfen“ g) d’. Wlrt6  “ d Pri- te  p - 2 Liter
an Hlerbe? ist die Abgabe von Wein in Flaschet» oder Krügen
aus konzessionierten Lagern der Stadt die Anwendung des TarifZZ Pf *« # 11 der Akziseoritaung
ausmldlt . f d abgegebene Quantität mindestens 10 Liter

Von aussen eingehende Weinquantitäten unter 2 Liter sind frei.
, Bezüglich des zur Essigfabrikation zur Verwendung kommen-
den Weins tritt nach § 22  der Akziseordnung eine Ermässigun«
der Akziseabgabe auf 8 Pfennig per 2 Liter ein. gUng

4. Obstwein, Wiesbadener Erzeugnis oder von Aussen eingehend für
Wirte und Private per 2 Liter (wörtlich fünf Pfennig) ’ _ 5

Die Akziseabgabe wird auf 2\  Pfennig ermässigt, wenn Obst
2L “ter 8,indE fref brikati0n  4 «- Quantität “ uSter

5' P;;r tWem ai !f' fAl 1. und Liclueur> in d«‘- Stadt fabriziert oder von
Aussen eingeführt, bis zu der Normalstärke von 50 Prozent per
- DVer (wörtlich siebenzehn Pfennig) . pe

• a BlSn“tf e.in und  Spiritus über 50 Prozent wird nach Verhält- ‘
verakzhf Anetl<m d®S*e,ben. au.f 5.° prozenthaltigen berechnet und
Branntwa;nA k .vf setzte undT mit d™ Alkoholometer nicht wägbare
5(» m r?,T?n bezlehun KS«'e,se Liqueur wird zu einem Stärkegrad8 von
u2er 2 LHer stad “frei fk Akzisef berechnet . Quantitäten
sehaftliche und / der für  Sterbliche -, wissen¬
der desfaHs r,lil 'ZWKCke  bestimmte Branntwein vorbehaltlich

destalls erlassenen besonderen Vorschriften und angeordneten
2 Litre°r " nd rfrgei. " " d-Akzisabgabe befreit. Quantilten unter6.Bier:
a) Von aussen eingeführt per 2 Liter (wörtlich drei Pfennig) — "uQuantitäten unter 2 Liter sind frei. gj ’ ' 3

Wenn die nach benannten Stoffe zur Bierbereitung verwendet werden-
b von Getreide (Malz, Schrot etc.) per 50 Kilogramm g _
, ! vori Re,s (gemahlen oder ungeinahlen) per 50 Kilogramm5=;,pst  y -rrr* :'

auch Stürkp ’ St?* ®meh! (“ it Einschluss des Kartoffelmehls) 3
N Eh Starkegummi (Dextrin) per 50 Kilogramm . . . 4 .-,0
f) von Zucker aller Art (Stärke-, Trauben etc. Zucker), 'sowie von

Zuckeiauflosungen per 50 Kilogramm
g) von Syrup aller Art per 50 Kilogramm ' ^ . . ? ~
1) von allen anderen Malzsurrogaten per 50 Kilogramm. 6 L
lsslLäur depe ? 2 PZL fÜfr ^r nt, Grad ^Oehaltes an wasserfreie,'Essigsäure pei 2 Liter (wörtlich einen halben Pfennig ) _ n -

Quantitäten unter vier Liter sind frei. ' ' '
Bei Wein, Obstwein, Sprit, Branntwein“Liqueur aller Art und

Bier, wenn die Quantität mehr als 2 Liter und lei  Essig und Essig
r 1"’. V '"/ . mC ^"antitat mehr als 4 Liter beträgt, wird der über
ue grade Zahl vorhandene Bruchteil bis incl. der foleenden nn

graden Literzahl bei Berechnung der Akzise unberücksichtigt gc-
ftadta dHrdhgef ' |WU'dl der übei; dit‘ üngrade  Zahl vorhandene Bimchfeil
ta , die volle folgende grade Literzahl gerechnet und also versteuert.

Familien- f“ r “â LVerl 0bUIT briefe ’ Hochzeitseinladungen usw.)
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.



VI. Schornstein -Reinigung.

Aul Gm,d d« 5. 7] ,l. r 4 Ä ' to
wi - pfc « w ~ “ »

bühren festgesetzt:

'■S'ÄÄSS ^Ä » «•» *'«*“ *' - h“t
dasselbu ist und durch wieviel ^^ ^ rhrnrd " ^ ^ ,

b) eines auf dem Schornstein aufgesetzten Rohre* bis
10 Pfg . für jeden weiteren Meter 5 Pfg, mehr

c) eines Zentralfeuerungsschornsteins 1.50 Mk.

SrUfSÄT ZKÄLÄLLL - « urshr-
s. n,  d „ uimunligh Ausbr. . »«  I . ■»

liehen Betrieben, je nach Zeitautwanü, worin nie

4 Für Besichtigung und Begutachtung le Sen*• rtohanrlen bis zu 4 Schornsteinen 4 tviK.Reinigung, in Oebäuden dis

IS j° U« h Mt . . f . . «d, . . bei
heitszeit mit 1 Mk. berechnet wird, bis zu 3 Mk.

Bei Reinigung der S^ ^ ^ enAfJUh/Wnti *1 vom
f OktoKÄ mrz ) von führ abends bis 7 Uhr morgens sind die
doppelten Gebühren zu zahlen. ^ Kehrperiode steht dem
Bei Inanspruchnahme ausse £ ° &0 pfg zu  sofern er nichtSchornstein egermeister eine Ganggebubi von oo r g
für eine Arbeitsleistung eine Gebühr zu beanspruchen hat.

Wiesbaden , den 0. April 1012.
Der Polizeipräsident : v. ochenck.

6.

2. Schorn steinfeger -Kehrbezirke.

Der 1. Bezirk (Schornsteinfegermeister C. Intra) '^ '̂ y^belmstLsŝ ,1 der
West- und Nordflucht der Sonnenhe ger Strasse his ẑ ^ ^ Nord- und
Westflucht der Wilhelmstrasse Webergasse, der Nord- und
Westflucht des Kaiser Fnednc I \ or dostflucht des Römerberges und der
Nordostflucht der Webergasse, der am a]ten Totenliofe, der
Feldstrasse und dermi \ erlangeiung^ji' ^ gtrakse der Nordostflueht der
KtSi und deren Verlängerung bis zur Gemarkungsgrenze.

Der 11. Bezirk (Schonisteinfegerme.ster^ Meier̂ W.r^
Südwestflucht der Eibenheimer Bismarcknlatzesbis zur Wilhehnstrassej
zuin Bismarckplatz der Sudostflucht des Bismarc p t gt der  Ostflucht der
der Südflucht der Luisenstrasse b s ™r Sehwalba (*er & er ’0ranienstra9ge  bis
Schwalbachev Strasse bis zur Rheinstrasse, der Ustnucii

l Broschüren Jahresberichte , Verlagswerke u. s. w. üriickeo
Kataloge , ctn schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 2o
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WWML -LLS-ZM-
der Ost !f <SiiHflnfu (Sieh 0r5 SteiIlf ug ermeis i er Joh - Kauth ) wird begrenzt von

, Jst : .niK ‘ küdflucht der Sonnenberger Strasse , der Ostflucht der Will, «Ir. ,
stiasse bis znm Kaiser Friedrich -Platz , dem südlichen Teil des Kaiser Friedrich

bis zur Wilhelmstrasse i „ Nor dnucht der Lmsenstrasse
fuite Srs m u ’lt  Wdwestflucht <les Bismarckplatzes bis zur Frank-
tmtei Strasse und der Erbenhe .mer Landstrasse bis zur Gemarkungsgrenze
von der No . dflucl,r der (?w 7 18-teinf0 ^ nneiSt .ei' Rud ‘ Schmidt ) wird begrenzt
Westflucht der SchwilL ^ Q!lmer  % asse bls zur  Schwalbacher Strasse , der
WjiI “ , “ Schwalbacher Strasse bis zur V ellritzstrasse , der Südflucht der

M der  Lahnstrasse und deren Verlängerung bis zur Gemarkungsgrenze.
de

r * 17 D • 1 /n , »Ciiaugnung 018 zur uemarkungssrenze.

er \VestflJht ^ Bieh -GlIfäraS n 'bif ,z „ r °r T' V0"
der verlängerten MoSrass " b " ÄÄSS t

der OranieüeWs zur RWrlsTe tWertflÄT ^S T n*  I VVesJ“ ,,c,,t

von de? NoIdV Bclfd kar( LarnsteS8e etrS eSeernl ,h^enzt
der Seerobenstrasse bis zum Sedannlat / der Ostfl'uv '' Nordostflucht
Wellritzstrasse , der Nordflucht der Klrit ^ trass Ks Sedanplatzes bis zur
der Nordostflucht des MLhoi n vvellritzstrasse bis zur Schwalbacher Strasse,
LaimgasT lds zur Webeä ! ^ " '! ^ o' 8, ” Langgasse , der Nordwestflucht derÄwrÄni aa *t .-
Totenhofe , der Südostflucht des Feldweges bi ^ in pfn " o, "” 6 T
westflucht der Platter Strasse bis zur okmarkungsM -enze " ^ 8i,d '

Adressbücher 'nuruadausländischer Städte (Zirka 160 Bände) liegen
zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links
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